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Solarthermische Anlagen 
 
 

Technische Mindestanforderungen  
 
3.2.1 Anforderungen  

Die Anlagen sind so zu realisieren, dass erneuerbare Energien im Gebäude oder in 
unmittelbarer Nähe zum versorgten Gebäude genutzt werden.  
Die förderfähigen solarthermischen Anlagen sind in einer Anlagenliste aufgeführt, die 
vom BAFA fortlaufend aktualisiert wird (www.BAFA.de).  

Nicht förderfähig sind solarthermische Anlagen mit Kollektoren ohne transparente 
Abdeckung auf der Frontseite (zum Beispiel Schwimmbadabsorber).  

Technische Mindestanforderungen:  

– Unabhängige Prüfung/Zertifizierung nach Solar-Keymark eines nach ISO 17025 
akkreditierten Prüfinstituts im Sinne des § 71e GEG;  

– Jährlicher Kollektorertrag QkOl für flüssigkeitsdurchströmte Kollektoren von 
mindestens 525 kWh/m2. Der Nachweis von QkOl erfolgt auf Basis der 
Kollektorerträge bei 25 °C und 50 °C am Standort Würzburg und berechnet sich wie 
folgt: QkOl = 0,38 (W25/Aap – Ceff) + 0,71 (W50/Aap – Ceff).  

3.2.2 Qualitätssicherung  

Abweichend zu der in BEG EM TMA Nummer 3.1 genannten messtechnischen 
Erfassung der Energieverbräuche sowie aller erzeugten Wärmemengen eines 
regenerativen Wärmeerzeugers gilt für solarthermische Anlagen Folgen des:  

– Förderfähige solarthermische Anlagen müssen mit einem Funktionskontrollgerät 
(Solarregelung) ausgestattet sein (Luftkollektoren sind ausgenommen).  

– Bei Vakuumröhren- und Vakuumflachkollektoren ab 20 Quadratmeter oder 
Flachkollektoren ab 30 Quadratmeter ist die Erfassung der solaren Erträge im 
Kollektorkreislauf erforderlich, zum Beispiel mit einem Wärmemengenzähler oder einer 
Solarregelung mit entsprechender Option.  
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3.2.3 Nachweise  

– Bestätigung eines Fachunternehmens über die Durchführung des hydraulischen 
Abgleichs unter Verwendung des Bestätigungsformulars für Einzelmaßnahmen der 
„VdZ − Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e. V.“ 
(www.vdzev.de/broschueren/formulare-hydraulischer-abgleich).  

– Fachunternehmererklärung.  

– Vorhabenbezogene Rechnungen und Nachweise über die geleisteten Zahlungen, 
Aufstellung der förderfähigen Investitionsmaßnahmen und -ausgaben.  

– Solar-Keymark-Zertifikat und der zugrunde liegende Prüfbericht nach EN 12975-1 
oder EN ISO 9806. Bei solarthermischen Anlagen mit gültigem Solar-Keymark-Zertifikat, 
die bereits beim BAFA als förderfähig gelistet sind, wurde dieser Nachweis bereits 
erbracht.  

– Herstellernachweise zu den produktspezifischen Kenndaten und 
Geräteeigenschaften. 
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